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Regionaldirektion Aurich 
Katasteramt Leer 
  

LGLN, Regionaldirektion Aurich 
Westerende 2-4, 26789 Leer 

Dienstgebäude   Öffnungszeiten Kontakt Bankverbindung 
Westerende 2-4   Mo. bis Fr. Telefon: 0491 8008-0 IBAN: DE70 2505 0000 1900 1541 44 
26789 Leer   von 08:00 bis 12:00 Uhr Fax: 0491 8008-250 SWIFT-BIC: NOLADE2H 
    und nach Vereinbarung E-Mail: katasteramt-ler@lgln.niedersachsen.de UST-ID: DE 277 930 875 
      Web: www.lgln.de / www.lgln-karriere.de Steuer-Nr.: 54/203/00172 
        FA Aurich-Wittmund 

Landesamt für Geoinformation 
und Landesvermessung Niedersachsen  

und 

 

 

 

 

 

 

 

Bekanntmachung 

über die Offenlegung der Grenzfeststellung und Abmarkung gemäß § 4 Abs. 5 Niedersächsisches 
Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG) 

 

Die Flurstücksgrenzen in der  

Gemeinde: Bunde 
Gemarkung: Heinitzpolder 
Flur: 2 
Flurstück: 74/4 
Lagebezeichnung: Nordbeck-Siedlung  
sind festgestellt und abgemarkt worden. 
 
Da nicht alle Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer sowie Erbbauberechtigte eindeutig 
ermittelt werden können,  wird die Grenzfeststellung und Abmarkung zur Rechtewahrung allen nicht 
ermittelten Eigentümern und Eigentümerinnen anstelle einer individuellen Bekanntgabe durch Offenlegung 
bekanntgegeben.  
 
Das Amtliche Grenzdokument wird in den Diensträumen des Landesamtes für Geoinformation und 
Landesvermessung Niedersachsen – Regionaldirektion Aurich – Katasteramt Leer, Westerende 2-4, 26789 
Leer, Raum 17 (Auskunft) 

vom 15.12.2026 bis 30.01.2026 
 

während der Dienststunden werktags montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr den 
Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümern und Inhabern grundstücksgleicher Rechte zur 
Einsicht offen gelegt. Hiervon abweichend können Termine zur Einsicht vereinbart werden (0491-8008-0). 
Mit Beeindigung der Offenlegung gelten Grenzfeststellung und Abmarkung als bekannt gegeben. Am Tag 
danach beginnt der Lauf der Rechtsbehelfsfrist.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Grenzfeststellung und die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei 
dem Verwaltungsgericht Oldenburg, Schloßplatz 10, 26122 Oldenburg erhoben werden. 
 
 
Leer, den 25.11.2025 
 

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 
–Regionaldirektion Aurich– 

Katasteramt Leer 
 
 

Rödenbeek 


